
Brinkum, 08.04.2025 
 
 

Beschlussvorlage Rücklagenbildung 
 

Da der Höchstbetrag für die Bildung der freien Rücklage in den 
Jahren 2020 und 2021 nicht voll ausgeschöpft worden ist, wird hiermit 
beschlossen die Zuführung der nicht ausgeschöpften freien Rücklage 
der Jahre 2020 und 2021 mit dem Jahresabschluss für das Jahr 2022 
in gesetzlich zulässiger Höhe nachzuholen (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO). 
Zudem wird beschlossen ebenso die freie Rücklage für die Jahre 
2022 bis 2024 in gesetzlich zulässiger Höhe einzustellen.   
Darüber hinaus wird beschlossen mit dem Jahresabschluss 2024 
70.000 Euro in die zweckgebundene Rücklage „Neuanlage Frei-
/Außenplätze/Padelcourts Aufenthaltsräume für Mitglieder und 
Reparaturen Tennishalle“ zuzuführen. 
 
Eine finale Rücklagenentwicklung (insbesondere die genaue 
Festlegung der freien Rücklage) wird mit Erstellung der 
Jahresabschlüsse 2022 bis 2024 sowie mit Beschlussfassung dieser 
erfolgen.   
 
 


